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Ausdruck, daß auch die Versorgungsanlagen (Be- und 
Entwässerung, Heizung, Lüftung usw). entsprechend 
den baukonstruktiven Belangen projektiert worden 
sind.

III.
Zulassungsordnung für Mitarbeiter der 

Staatlichen Bauaufsicht und der Prüfstellen

§ 6
(1) Alle Leiter und Mitarbeiter der Staatlichen Bau- 

aulsicht in den Bauämtern und der Prüfstellen, die bau- 
aufsichtliche bzw. Prüffunktionen ausüben, sind von 
einer Zulassungskommission bezüglich ihrer Eignung 
zu prüfen. Zulassungskommissionen bestehen bei der 
Staatlichen Bauaufsicht im Ministerium für Bauwesen 
und in den Bezirksbauämtern. Die Zulassung erfolgt 
durch den verantwortlichen Leiter der Staatlichen Bau
aufsicht gemäß § 5 Abs. 1 Ziff. 8 bzw. Abs. 2 Ziff. 7 der 
Verordnung.

(2) Die zentralen Organe des Staatsapparates gemäß 
§ 3 Abs. 1 der Verordnung können sich für die Zulas
sung ihrer Mitarbeiter der3 4 Zulassungskommission im 
Ministerium für Bauwesen bedienen. In diesen Fällen 
ist der L'eiter der Staatlichen Bauaufsicht in dem zen
tralen Organ des Staatsapparates Mitglied der Zulas
sungskommission.

(3) Anträge auf Zulassung sind über die Staatliche 
Bauaufsicht in den Bezirksbauämtern an die Staatliche 
Bauaufsicht im Ministerium für Bauwesen bzw. an die 
Staatliche Bauaufsicht in den Bezirksbauämtern zu 
richten. Ihnen sind folgende Unterlagen beizufügen:

1. Kurzbiographie des Zuzulassenden;
2. polizeiliches Führungszeugnis bei Leitern und Mit

arbeitern der Prüfstellen;
3. Begründung der beantragenden Stelle und Angabe, 

für welche Tätigkeit der Zuzulassende vorgesehen 
ist (Leiter, Mitarbeiter oder Baustellenkontrolleur 
bzw. Leiter der Prüfstelle oder Prüfingenieur für 
Entwurf oder Statik und Konstruktion).

Der Vorsitzende der Zulassungskommission kann die 
Vorlage von Zeugnissen und Diplomen fordern.

§ 7
(1) Den Zulassungskommissionen gehören an:

1. der Leiter der Staatlichen Bauaufsicht oder sein 
Stellvertreter als Vorsitzender;

2. Spezialisten für das Prüfungsgebiet, die vom Vor
sitzenden zugezogen werden;

3. der Leiter der Staatlichen Bauaufsicht in den zen
tralen Organen des Staatsapparates gemäß § 6 
Abs. 2.

(2) Die Zulassung setzt entsprechend der Verantwor
tung der Leiter und Mitarbeiter der Staatlichen Bau
aufsicht und der Prüfstellen ein hohes Staatsbewußt
sein und den erfolgreichen Abschluß einer Hoch- oder 
Fachschule und eine mindestens dreijährige Berufs
praxis (außer der Ausbildungszeit) voraus. Der Vorsit
zende der Zulassungskommission kann in begründeten 
Fällen Ausnahmen bezüglich der Ausbildung und der 
Dauer der Berufspraxis zulassen.

(3) Das Ergebnis der Prüfung ist in einem Protokoll
festzulegen, das von den Mitgliedern der Prüfungskom
mission zu unterschreiben und vom Leiter der Zulas

sungskommission zu siegeln ist. Dem Zugelassenen ist 
über die beantragende Stelle eine Zulassungsurkunde 
zuzustellen. Die Zulassung ist gebührenfrei, sie kann 
an Bedingungen gebunden werden und begründet kei
nen Anspruch auf Anstellung und ersetzt keinen An
stellungsvertrag. Sie ist an die Person des Zugelassenen 
gebunden.

(4) Die Zulassung kann auf ein Teilgebiet beschränkt 
werden.

(5) Bei Ablehnung der Zulassung sind der beantra
genden Stelle die Gründe mitzuteilen. Nach Ablauf von 
mindestens 6 Monaten kann die Prüfung wiederholt 
werden.

(6) Bei bereits Zugelassenen kann eine erneute Prü
fung gefordert werden, wenn hierzu Gründe vorliegen.

(7) Eine Zulassung kann durch den zuständigen Lei
ter der Staatlichen Bauaufsicht widerrufen werden, 
wenn
1. der Zugelassene keine Gewähr für richtige Kon- 

troll- und Prüfarbeit bietet;
2. der Zugelassene wegen einer strafbaren Handlung 

verurteilt wurde, die ihn zur weiteren Ausübung 
dieser Funktionen ungeeignet macht, oder wenn er 
wegen eines schweren Verstoßes gegen die Berufs
pflichten nicht mehr die Eignung und Zuverlässig
keit für die Ausübung seiner Tätigkeit besitzt.

Gegen den Widerruf steht dem Betroffenen innerhalb 
von 2 Wochen das Recht der Beschwerde beim Minister 
für Bauwesen bzw. beim Bezirksbaudirektor zu. Diese 
entscheiden endgültig.

(8) Sind die Voraussetzungen für den Widerruf einer 
Zulassung entfallen, kann ein erneuter Antrag auf Zu
lassung gestellt werden.

(9) Alle Zugelassenen sind bei der zulassenden Stelle 
zu registrieren. Zugelassene Leiter und Mitarbeiter der 
Prüfstellen sind verpflichtet, der Stelle, die die Zulas
sung ausgesprochen hat, jede Veränderung ihrer Wohn
anschrift und ihres Beschäftigungsverhältnisses mitzu
teilen.

ІѴ.

Registrierung von Bauunterlagen

§ 8
(1) Zur Erleichterung der bauaufsichtlichen Über

wachung baulicher Anlagen und zur Einsparung von 
Projektierungskosten bei späteren Erweiterungs- und 
Umbauten sind alle Bauunterlagen in einfacher Aus
fertigung bei der für den Standort zuständigen Staat
lichen Bauaufsicht in den Bauämtern der Räte der 
Kreise, Städte und Stadtbezirke in feuerbeständig um
bauten und einbruchssicheren Räumen gemeinde- bzw. 
straßenweise geordnet zu sammeln und zu registrieren.

(2) Zu den Bauunterlagen gehören alle für die Zu
stimmung zu einer Bauanzeige bzw. die Erteilung einer 
Baugenehmigung erforderlichen Bauvorlagen, die Ori
ginale oder Fotokopien von Zustimmungen anderer 
Dienststellen sowie wichtige Gutachten. Die Bauunter
lagen müssen der endgültigen Bauausführung entspre
chen.

§ 9
Die im § 3 der Verordnung genannten zentralen Or

gane des Staatsapparates sammeln und registrieren die
von ihnen genehmigten Bauvorlagen


